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Brandschutz

• Brandschutzhelfer

• Feuerlöscher

• Löschen von Fett- und Ölbränden
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Brandschutzhelfer

• Kenntnisse der betrieblichen Brandschutzorganisation

• Bekämpfung von Entstehungsbränden ohne 
Eigengefährdung

• Sicherer Umgang mit Feuerlöschern, z. B. auch praktische 
Löschübungen

• Verhalten im Brandfall wie z. B. Sicherstellen des 
selbständigen Verlassens (Flucht) der Beschäftigten
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Brandschutzhelfer

• Anzahl Brandschutzhelfer: ca. 5 % der Beschäftigten                                            
Beispiel: bis 20 Beschäftigte → i. d. R. mindestens 2 Brandschutzhelfer                         
(da Urlaub, ggf. Krankheit, Schichtbetrieb, Personalwechsel)

• Dauer der Ausbildung: mindestens 90 Minuten Theorie,                                           
10 Minuten Praxis (Umgang mit Feuerlöscher)

• Wiederholung Ausbildung:                                                                           
z. B. in Abständen von 3 bis 5 Jahren

? Branchenspezifische, kostengünstige Ausbildung ?
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Qualifikation, Fachkunde der Ausbilder

• Personen mit Hochschul- oder Fachhochschulstudium  
in der Fachrichtung Brandschutz

• Brandschutzbeauftragte mit Prüfungsnachweis

• Fachkräfte für Arbeitssicherheit mit entsprechender                  
Ausbildung im Brandschutz

• Mitglieder der Feuerwehr mit mindestens erfolgreich 
abgeschlossenem Lehrgang „Gruppenführer“

… und BGN-Unterstützung DEHOGA, 
Seminar z. B. in NRW im Herbst 2019 
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Feuerlöscher 

Löschvermögen
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Feuerlöscher
Ausstattung insb. nach Brandgefährdung und Grundfläche Arbeitsstätte
→ Küche und Beherbergungsbetriebe = erhöhte Brandgefährdung 

https://brandschutz.portal.bgn.de/8202?wc_lkm=8234
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Löschen von Fett- und Ölbränden

Bis zu 50 Liter Fett/Öl
Geeigneter Feuerlöscher mit ausreichendem 
Löschvermögen, z. B. Löscher der Brandklasse „F“
Hinweis: nebeneinander* liegende Frittierbecken werden   
zusammen betrachtet, z. B. 2 x 10 Liter = 20 Liter 
→ Feuerlöscher von 25 F (20 + 5) erforderlich

(20 Liter + 5 Liter Löschmittelreserve)

* nebeneinander: Abstand Becken < 600 mm

Löschdecken sind für 
Fett-/Ölbrände nicht geeignet
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Löschen von Fett- und Ölbränden 

Mehr als 50 Liter Fett/Öl
Stationäre Löschanlage mit geeignetem 
Löschmittel und Nachweis der Wirksamkeit

Ggf. Ausnahme: Stationäre Löschanlage erst bei einer  
Fett-/Ölmenge > 100 Liter erforderlich, wenn 
1. geeignete Feuerlöscher mit dem entsprechenden Lösch-

vermögen und einer zusätzlichen Löschmittelreserve  
(25%) bereitgehalten werden, z. B. 80 Liter Füllmenge  
→ mind. 100 F (ein/mehrere Feuerlöscher) und

2. eine in der Handhabung der Feuerlöscher geübte, 
schriftlich benannte Person anwesend ist                             
(z. B. Brandschutzhelfer).
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Rolf Schwebel
Karl-Marx-Str. 24
44141 Dortmund

Mobil: 0152 56773139
rolf.schwebel@bgn.de



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.


